
Stellungnahmen  zum
Bebbauungsplan  für  die
geplante „Mediacity“
Wir  dokumentieren  die  der  BI  Medienstadt  und  rufen  auf,
ebenfalls Stellungnahmen abzugeben!

Der  Bebauungsplanentwurf  Nr.  119  wurde  nun  öffentlicht
ausgelegt. Es geht um die geplante Hochhausbebauung auf dem
Gelände  des  Filmparks  –  gegenüber  der  Kreuzung  Bahnhof
Medienstadt.

Wir  haben  die  Unterlagen  zum  Bebauungsplanentwurf  Nr.  119
inzwischen  gesichtet  und  ebenso  bereits  eine  allgemeine
Stellungnahme  formuliert.  Diese  finden  man  auf  unserer
Webseite unter:

http://buergerinitiative-medienstadt.de/stellungnahme/

Schon mit den Planungen zum Bebauungsplan Nr.119 werden die
Grundlagen  für  einen  tiefgreifenden  Eingriff  in  unseren
Stadtteil gelegt. Wir möchten daher alle bitten sich etwas
Zeit  zu  nehmen  und  mögliche  Einwände  und  Bedenken  bis
zum 20.06.22 an die Stadtverwaltung zu richten im Interesse
aller. Unsere Stellungnahme kann dabei gerne als Grundlage
dienen und sollte diese bereits dem ein oder anderen direkt
aus dem Herzen sprechen ggf. einfach als Anlage mit kurzem
Anschreiben  und  Betreff  „Bebauungsplan  119“  an  die
Stadtverwaltung weitergeleitet werden. Gleiche Stellungnahmen
werden zwar gegebenenfalls zusammengefasst, aber wir halten
hier die Menge der Einwendungen in diesem Fall auch für eine
wichtige  Botschaft  an  die  Stadtverwaltung  und  ggf.  auch
Stadtpolitik. Als Einzelpersonen werden wir die Stellungnahme
der Bürgerinitiative auch noch um unsere persönlichen Bedenken
ergänzen. Tipps dafür findet man auch auf dieser Seite.
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Hier dokumetieren wir außerdem das klare politische Fazit der
Bürgerinitiative:

Der  Bebauungsplan  119  steht  im  Widerspruch  zu  bestehenden
Stadtentwicklungskonzepten und
übergeordneten Planungen.
Der  Gesetzgeber  verlangt,  dass  Ergebnisse  städtebaulicher
Konzepte und übergeordneter Planungen
bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu berücksichtigen
sind. Der vorliegende Entwurf des
Bebauungsplan 119 widerspricht dem und erfüllt damit nicht die
Vorgaben nach §1BauGB.


